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.V s.

Matt
Achte r I a h r g a n g.

Bern ^amstag den 9. Januar I87S.

Dieses wöchentlich einmal, je Samstags, erscheinende Blarr kostei sranko dnrch die ganze Schweiz jährlich Fr. 5. M, halbjährlich Fr. S 7(1. — Bestellungen
nehmen alle Postämter an, außerdem die Expedition und die Redakiion. — Eiuruckiinge-gebiihr: Tie zweispaltige Petitzcile oder deren Raum tö Ct.

Die Besoldungen der Prinmrlchrer im Kt. Bern.

Da der Bericht der h. Erz.-Direkrion, der die Besot-
dungSvcrhältnisse der beru. Primarlchrer eingehend darlhut,
eine unter der Lehrerschaft kaum große Verbreitung gesunden
hat, so wollen wir nachstehend die wichtigsten Angaben desselben
unsern Lesern zur Kenntniß bringen.

Bekanntlich wurde für die WKttauàllnng in Wien eine
Schulstatistik ausgearbeitet und diese bot den natürlichen Anlaß,
zugleich eine genane und vollständige Erhebung über die
BesoidungSverhältuisse der einzelnen Lehrstellen zu machen.
Dabei legte das kantonale statistische Bureau mit Recht ein
ganz besonderes Gewicht ans die möglichst richtige Werrhnug
der Naturalien nnd aus die Ausmittiniig der Natural-
Entschädigungen. Diese statistischen Erhebungen stützen sich ans
das Jahr 1871 und bedürfen ans den heutigen Tag in so

fern einer Rektifikation, als seil 1871 verschiedene Besol-
dungSansbessernngen zu notiren sind. —

Die Natur der Besoldung ist vorab wesentlich. Die fixe
Gcldbesoldnng hat ihren unzweideutigen Werth: die -Natu-
ralien dagegen gestalten eine Reihe von Variationen. Das
Primarschnlgesetz sichert jeder Lehrstelle „eine anständige
Wohnung nnd 3 Klafter Tannenholz oder

Geldentschädigung zu" und bestimmt im
allsältigen Geldentschädigungen für die

Experten festgesetzt werden sollen nach dem

werthes, welche die in Frage kommende Naturalleistungen für
den Lehrer haben. Diese amtliche Schätzung findet nur in
wenigen Fällen statt, indem die Lehrer sich meist mit der von
der Gemeinde willkürlich ausgesetzten Naturalentschädigung
begnügen. Auf diese Weise wird mancherorts eine gesetzwidrige
Verkürzung der Lehrcrgehaltc dnrch die Umwandlung in Geld
vraktizirt, die natürlich den Lehrer um so mehr benachthciligen,
je Hähern Werth die Naturalien in der betreffenden Gegend
haben. Auch der andere Umstand bildet in Wirklichkeit eine

Verkürzung der Lehrergchalte, daß in städtischen nnd auch in
vielen Landgemeinden die Natnraleittschädignng nicht von der
fixen Gemeindebesoldnng ausgeschieden, sondern einfach im
Fixum inbegrisfen ist. Die Besoldungen erscheinen dann relativ
ziemlich hoch, das Bedürfniß der Erhöhung scheint weniger
vorhanden zu sein, während selbst in Städten, wie Bern, Biet,
Thun, :c, wo scheinbar ziemlich hohe Gemeindcbaarbesoldnngcu
ausgesetzt sind, diese in Wirklichkeit, d. h. nach Abzug der
Naturalwcrthe im Sinne des Gesetzes, ziemlich gering sind.
Würde man hier die Schätzung von Wohnung nnd Holz nach
dem Gcldeswerth, welchen dieselben für den Lehrer haben, von
der Geldbesoldung in Abzug bringen, so würde man gleich
sehen, daß das wirkliche Fixum im Vergleich mit den höhern
Preisen der Lebensbedürfnisse niedrig steht. Mit der Ver-

eine entsprechende

Fernern, daß die

Naturalien dnrch
Maße des Geld-

Mischung der Nattiralentschädignng mit dem Gemeindefixum ist
eS geradezu möglich, daß die Vorschrift der Minimalbesoldung
der Gemeinde von Fr. -löst» umgangen wird. Da, wo ;. B.

.die Totalbesoldnng von der Gemeinde mit Naturalentschädigung
nur Fr. 500, 550 bis «100 beträgt, was nach der Schul-
ftatistik oft der Fall ist, wird in sehr vielen Fällen das

wirkliche Gemeindesixum unter dem gesetzlichen Minimum von

Fr. 450 stehen, indem die 'Naturalien, nämlich Wohnung,
3 Klafter Tannenholz nnd für den Oberlehrer HA Jncharte
Pflanzland, wohl selten weniger als Fr. 100 und 150
Schatznngswerth haben. ES macht einen wahrhaft bemühenden

Eindruck, wenn man erfährt, wie niedrig noch an gar vielen

Orten diese 'Naturalentschädigungen stehen. Die Wohnungs-
entschädignng beträgt durchschnittlich im ganzen Kanton nur
Fr. 128. Am höchsten steht sie in den Amtsbezirken Biet mit
Fr. 296, Bern 290, Aarberg 141, Thun, Erlach, Bnrgdorf
126, am tiefsten in Schwarzenbnrg 35, Oberhasle 39,
Frntigen 47, Langen 50, Saancn 52 Fr. w. Für 66 stellen
beträgt die Wohnimgsentschädignng nicht Fr. 50 «!), für 221
Fr. 5(>—100, für 37 Fr. 100—150, für 50 Fr. 150—200
für 14 Fr. 200—250, für 12 Fr. 250—300 und für 39

Fr. 300—400. Diese letzten kommen einzig ans die Städte
Bern und Biel. WohnungSentschädigungcn kommen im Ganzen
bei 439 Stellen vorM Nicht ganz so arg stellen sich die

Holze,ttschSdignugen, die bei 658 Füllen -im Durchschnitt auf
Fr. 6.5 betragen. In 30 Fällen bleibt sie unter Fr. 30, in
136 beträgt sie Fr. 30—50, in 335 Fr. 50—75, in 157
Fr. 75—100. DelSberg zahlt bloß Fr. 25, Saanen 30,
Oberfimmenthal 38, Oberhasle 44, Frntigen und Freibergen
46, Niedcrfimmenthal nnd Münster 48, Interlaken und

Scharzenbnrg 52 :c. Am höchsten stehen diese Entschädigungen
in Bern Fr. 95 < Stadt 100, pand 88), Nidan 85,
Eonneiary 82, Scftigcn 72, Wangen 69, :c. — Es ergibt
sich daraus zur Evidenz, daß die Geldentschädignngen im
Allgemeinen, namentlich an theuren Orten nnd in Städten zu

niedrig stehen. Dazu kommt noch, daß gerade diese Naturalien,
Wohnung und Holz, in neuester Zeit bedeutend im Preise
gestiegen sind.

Gestützt ans diese Thatsachen, sagt der Bericht,
wird die Erzichungsdi reklion eine genaue Revision
betreffend die Ausrichtung der Naturalien in Geld
vornehmen lassen. Diese Maßregel wird an vielen
Orten einer BesoldnngSerhöhnng gleich kommen.^

Zu den Naturalleistungen vdcr deren Ersatz durch Geld
kommen dann noch die fixen Besoldungen von Sxeite
der Gemeinden und des Staates. Die Sttaatsznlage,

5) Ebenso interessant müßte eine statistische Aufnahme der bestehenden

Lehrerwohnungen ausfallen. Eö würde sich zeigen, daß man sich an manchen

Orten unter einer „anständigen Wohnung" sonderbare Tinge vorstellt!



- 6 —

welche bekanntlich nach dem Dienstalter van Fr. 150 auf
Fr. 250, 350 und -150 steigt, beträgt im Durchschnitt für
sämmtliche 1611 Schnlstelten Fr. 265 und die baare Gemeinde-

besoldnng mit Einschluß der Gratifikationen beläuft sich ein

Mittel auf Fr. 523. Aus diesen Zahlen und den Natural-
leistnngen setzt sich die Gcsammtbesoldnng zusammen, die

durchschnittlich Fr. 977 beträgt. Unter Fr. 800 steht die

Gesammtbesvldung bei 196 Stellen, macht 30,7 si'o, Fr. 800
bis 1000 beträgt sie bei 393 Stelle, 2-1,1 si'» ; Fr. 1000 bis
1200 bei 507 oder 31,1 si'» ; über Fr. 120!) bei 218 oder

13, 5 si'„. Die letzte Rubrik fehlt gänzlich bei Oberhasle und

Saanen; und durch ein 1 vertreten erscheint sie bei Ober-
simmenthal, Signau, Schwarzenbnrg und Laufen: ein 2 und

3 zeigen Frmigen, Niedersimmenthal, Trachseiwald, Laupen,
Erlach, Delsberg und Freibergen. Die erste Rubrik sbis 8!)!) Fr.)
steht einzig leer bei Bern-Stadt, ist dagegen sehr start besetzt

bei Oberhasle 35 sis, Frntigen 17 si'», Saanen 17 si»,

Signau 29 sio Konolfiugen 36 " Bern-Land 32 "
c>,

Sestigen 31 cho, Schwarzendurg 30 Trachseiwald 17 si»,
Aarwangen 36 si», Wangen 36 si», Aarberg 2-8 «'<», Laupen
35 "/», Erlach 31 Nidan 31 Munster 33 "0,
Delsberg 55 sich Freibergen 36 "/», Pruntrut 15 si» uud
Lausen 10 si». Das sind gewiß sehr fatale Zahle» Es graut
einem beim Gedanken, daß im Kanrou Bern noch 500 Lehrer
und Lehrerinnen, also nahezu der drille Theil der gesammreu
Lehrkräfte, für ein ganzes langes Jahr voll Blühe und Sorgen,
für 365 Tage mit je 3 Mahlzeiten, für Kleidung und Obdach,

für Arzt und Bibliothere, :e. :e. Alles in Allem die Elendig-
keit von höchstens Fr. 800 beziehen oder per Tag Fr. 2, IN
lind auch der Gedanke macht einem noch bange, daß fast 900
Lehrkräfte welliger als Fr. 10,.») Toratbesoldung beziehen,
und für sich und Familie täglich bloß Fr. 2,73 zu verwenden
haben für Wohnung und Holz und Nahrung und Kleidung, w.

'Nach der mittlern Totalbeioldung rangireu sich die Amis-
bezirke wie folgt:

1. Viel Fr. 1209 16. O.-Simmenthal Fr. 951
2. Bern „ 1l91 17. Konolfingen „ '032
3>. Franbrnnuen „ 1082 18. Langen „ 039
1. Eourtelary 1081 19. Münster 927
5. Neuenstadt „ 1068 20. Schwarzenbnrg „ '021
6. Thun „ 10! >0 21. Sestigen „ 917
7. Buren „ 999 22. Signau „ 912
8. Burgdors „ 996 23. Freibergen „ 8!>0
9. Aarberg „ 982 21. Lausen „ 890

10. Wangen 98 1 25. Pruâut „ 8.R)
11. N.-Simmenthal „ 9.1 26. Frnligcn 8 78
12. Aarwangen - '.171 27. Oberhasle 870
13. Znterlakcn 968 28. Trachseiwald 859
11. Nidan „ 960 29. Saanen 857
15. Erlach „ 95.8 30. Delsberg „ 839

Bei dieser 7Tabelle ist nicht zu übersehen, daß diese lhat-
sächlichen ToialR soldungcn die Staatsznlage einschließen und
dadurch die Reihenfolge der Bezirke in mancher Beziehung
wesentlich modifizier wird zu Gunsten oder Ungunsten der
betreffenden Gegenden ans Kosten des Staates. Denn da die
Staatsznlage von Fr. 150 bis ans Fr. 150 steigt oder bis
auf 100 si'» der baaren Gemeindebesoldung, so ist es möglich,
daß Bezirke mit niedrigen Gemeindebesolduugen scheinbar
günstigere Besoldungen haben, je nach den Aitersverhältnisseu
des Lehrerpersonals, nach denen die Staatsznlage sich bekanntlich
richtet. Die Leistungen der Gemeinden werden deßhalb erst
dann im richtigen Licht erscheinen, wenn man die StamS-
Zulagen von den Gesammtbesoldnngen lostrennt, wie später
gezeigt wird.

Ferner wären, wie bereits angedeutet, obige Totalbesoldnngen
insofern zu rektisiziren, als seit 1871 von Seite der Gemeinden

immerhin recht erfreuliche BesoldnngSanfbesserungen vorgenommen
wurden. Die Erziehungsdirektion hat durch die Schulinspektoren
deßhalb neue Erhebungen über die baaren Gemeindebesoldnngen
vornehmen lassen uns nach diesen stellt sich die durchschnittliche

Totalbesoldnng mit Oktober 1871 ans Fr. 1018. Angenommen,
die BesotdungSerhöhungcn seien aus die Lehrkräfte gleichmäßig
vertheilt, so werden immer noch ca. 51" » aller Lehrkräfte ein

Jahreseinkommen von nicht über Fr. 1000 beziehen, so daß

auch für den gegenwärtigen Stand der Besoldnngs-
Verhältnisse der bern. Primartehrer der Satz gilt,
daß dieselben meistens nicht genügen zu einem auge-
m esse n e n A u s ko in men.

Dieser Satz tritt noch klarer hervor in der Beleuchtung,
welche die Arbeitslöhne unserer Berufsthätigkeiten ans die Lehrer-
besoldiiiigen werfen. 'Nach statistischen Erhebungen betrug im
Jahr 1871 Sie Löhnung in Baar für einen Bäcker-, Müller-,
Schumacher-, Schneider-, Schlosser-, Schmiede-, Sattler-, :c. :c.

Gehülfen im Durchschnitt Fr. 311, im Maximum Fr. 379,
und zwar beziehen sich diese Zahlen nur aus die Arbeitslöhne
aus dein Lande. In Stävren sind die Handwerkslvhne beöeu-

tend höher. Die Lehrthätigkeit gehört deßhalb, auch abgesehen

von dem absolut nothwendigen und geforderten allgemeinen und

beruflichen höhern Bildungsgrad, zu der am schlechtesten
bezahlten Berufsthätigkeit. Noch schlimmer stellt sich das

Verhältniß, wenn wir Erwerbsthätigkeiten in's Auge fasten, die

ungefähr denselben allgemeinen Bildungsgrad erlangen, zu welchem

die Konkurrenz der Lehrkräfte mehr oder weniger offen steht.

So stellen sich beispielsweise die Lohnverhältnisse bei der bern.

Staatsbahn sInrabahns wie folgt:
Bahnhofvorstände (3 à) Fr. 1250—2.60, nebst Wohnung

und Dienstkleidung.
Gmererpedienten durchschnittlich Fr. 2660.
Gepäckexpedienteu Fr. 1710.
Wagenkontroienre, Telegraphisten Fr. 1110.
Gepäckträger, Wagenschieder per Nag Fr. 2. 60—2. 80.
Zugführer Fr. 821—180!), neost Stunden- und Ueberuachtgeid.

Kondiikkenrc Fr. 551—1230 „
Heizer Fr. 8'X>—1200 nebst Ersparnißprämie und Stundengeld.
Bahnwärter Fr. 850 nebst Dienstkleidung :c.

Bei'r Post- und Telegrapyenverwaltuug stehen selbst bei

niedrigen Funktionen die Löhne weit über der L'ehrerbesotdung.

Daraus ergibt sich zur Genüge die Konkurrenzunfähigkeit der

Lehrstellen gegenüber andern Erwerbsgebieren. Bean würde dabei

offenbar mit Unrecht geltend machen, die zeitliche Arbeitsleistung
des Lehrers sei eine geringere und es sei ihm in der Zwischen-
zeit viel anderweitige Berdienstmöglichkeir geboren.

Der intensive und päsagogische Unterricht ver-
langt nicht bloß Lehrer, sondern Lehrkräfte, die sich

ausschließlich ihrer ernsten und überdies auch phy-
sisch anstrengenden Ausgabe widmen.

Sorgt der Staat nicht dafür, daß sie ihrem
Amt gehörig obliegen können, so treten Zustände ein,
wie wir sie im Schulwesen derjenigen Kantone so

heftig rügen, in denen das Amt der Lehrlhätigkeit
mit alten möglichen andern Beschäftigungen ver-
bunden ist. sForts. folgt.)

Lerem zur Förderung des Zeichenunterrichtes.

Unterzeichneter wurde vom Borstand des Vereins nach

H 6 der untenstehenden Statuten als Korrespondent für den

Kanton Bern bezeichnet. In Folge dessen, ergeht an die Tit.
bernische Lehrerschaft die Einladung, dieselbe, sowie auch >schul-

freunde, wollen im Interesse dieses Faches an diesem zeitge-

mäßen Verein sich betheiligen.
Der Unterzeichnete ist bereit, die schriftlichen Beitritts
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Erklärungen, „per Korrespondenzkarte" unter setner Adresse

entgegenzunehmen und dein Vorstände zu übermitteln.

In Betracht, daß es Noth thut, dem Zeichnen auch im
Kanton Bern einen frischen Aufschwung zu geben, in Betracht,
daß die nächste Hauptversammlung und zugleich eine Ausstellung
von Schularbeiten im Zeichnen im Jahr 1876 in Bern statt'
finden soll, in fernerem Betracht, daß die Thätigkeit und die

Bestrebungen inner den Mitgliedern in kleinern KreiSver-

sammlnngen in der Zwischenzeit sich entwickeln und als Vor-
arbeiten zur Hauptversammlung dienen können, ist es wünschend-

werth, daß der Kanton Bern in diesem Verein recht zahlreich
vertreten sei.

Bei dieser Gelegenheit macht der Unterzeichnete die An-
zeige, daß die 5 ersten Hefte seines neu bearbeiteten Lehrmittels

.Elemeutar-Zeichneu nach stufeugcmäß entwickeltem 'Netz-

System" wahrscheinlich im Muse des Monat Februar erscheinen

werden.

Gern, den 8. Tezembcr 1874.
Ä. Harter,

Kantousschnlleyrer.

Statuten

,Menus zur Wrdcrung des Michnnmierrichtes."

Z 1. Ter Verein bezweckt

u. Forderung des Zeichenunterrichts durch vereinigte Be-
strebungen von Vehrern und Freunden dieses Unterrichts-
Zweiges;

1). wechselseitige Belehrung durch Meinungsaustausch in
Worr, Schrift und Bild;

e. Anregung und Anordnung öffentlicher Ausstellungen von
Schnlerzeichnungen und Zeichenlehrmckteln.

Z 2. Mitglied des Vereins kann jeder Lehrer oder Schul-
freund werden; er verpflichtet sich durch Anmeldung bei einem

Mitgliede des Vorstandes zur Bezahlung eines pränumerando
zu entrichtenden Jahresbeitrags. Tnrch schriftliche Austritts-
erttärnng erlischt die Mitgliedschaft.

K 8. Tie Einnahmen des Vereins bestehen y
a. ans einem jährlichen Beitrage jedes Mitgliedes von einem

Franken;
ch. aus freiwilligen Beiträgen.

H 4. Tie Einnahmen werde;! zur Deckung der Vereins-
Unkosten, zunächst zur Subvention eines Fachblattes verwendet,
welches den Mitgliedern unentgeltlich verabfolgt wird.

H 5. Zur Vertretung des Vereins und Verwaltung
seiner Angelegenheiicn, svwie zur beitnng seiner Versammlungen
wird uns die Taner von zwei Jahrenein Vorstand von fünf Mit-
gliedern gewählt, weiche Zeichenlehrer sein müssen; der Präsident
wird von der Versammlung ernannt, die übrigen Aemter ver-
theilt der Vorstand unter sich.

§ 6. Ter Präsident hat das Necht, in Uebereinstimmung
mit dem Vorstande in wichtigen Fällen eine außerordentliche
Versammlung einzuberufen. Auch ist der Vorstand ermächtigt,

für jeden im Verein repräsemirten Kanton einen Korrespon-
deinen zu ernennen.

8 7. Ter Verein versammelt sich wo möglich alle Jahre,
mindestens alle 2 Jahre bei Gelegenheit der Versammlung dcS

schweizerischen Lehrervereins. Ans der jeweiligen Tagesordnung
stehen:

a. Vorträge über wichtige Fragen;
li. Berichterstattungen, Berathungen, Beschlußsassungen in

Angelegenheiten des Vereins;
e. durch die ZeichenanSftellnngeii veranlaßte Motionen;
4. Wahlen.

Z 8. Anträge, die zur Verhandlung kommen sollen, müssen
mit Begründung spätestens 4 Wochen vor dem Tage der Ver-

sammlung angemeldet werden, um rechtzeitig mit auf die Tages-
ordnung gesetzt werden zn können. Nicht rechtzeitig angemeldete
Anträge können nur dann zur Verhandlung kommen, wenn ihre
Dringlichkeit durch die absolute Mehrheit der persönlich an-
wescnden Mitglieder erkannt wird.

§ 9. Mittheilungen von Vereinsangelegenheiten werden
durch das „Monatsblatt für den Zeichenunterricht" oder die

„schweizerische Lehrerzeitnng" veröffentlicht.
H 1«1. Der Verein kann nur durch Beschluß der Jahres-

Versammlung ausgelöst werden.
Baden, den 4. Oktober 1874.

Ter Präsident:
U. Schoop, Frauenfeld.

Der Aktuar:

I. B. Wcißbrodt, Basel.

Schulnachnchteu.
Bern. Der Große Rath hat in seiner letzten Session

für die Erziehung gi» 1^74 folgende N a cd k redite bewilligt.
Besoldungen der Hochschullehrer Fr. 23,81« >

Pensionen „ IM»»
KerwaltungSkosien und Abwart „ 3,G>i>

Subsidiaraiistalren der Hochschule 21>,11«>

Botanischer Garten 3,91«)
Besoldungen der KanwusschuUchrer „ 14,5G>
Subsidiaranstailen der Kautousschnle.... „ 2,691»
Kautousschnle Pruntrnt „ 5,nun
Progymnasien 4,<X«)
Realschulen 24,> «> >

Inspektion der Sekundärschulen 1,21«>

Smatsznlage an Primarlehrerbesoldnngen „ 23,21»«»

Mädchenarveitsschmen und Kleinkinderschulen „ 3,5s«>

Inspektion der Primärschulen 9,51»9
Seminar Mnncbcmbuchsee »i,»X»i»

Seminar Primtm 5,1»1>1>

Seminar Hindeibank 3.5W
Seminar Telsbcrg 7)»«

Wiederholmigsturse 3,21«»
Taubsiinninenaustakt Frieuisberg 1,i«X>

Zusammen Fr. 17l»8,8l«)

Ter Berichterstatter des llieg.-Raths machte dazu folgende
Bemerkungen: Tie wissen bereits ans den Verhandlungen
über den für das vorige Jahr bewilligten 'Nachkredit, daß der

NegiernngSrarh die Besoldungen der Hochschullehrer innerhalb
der Schranken seiner Kompetenz erhöht hat. Aus diesem Grunde
wird auch dieses Jahr ein Nachkredil erforderlich. Ter Nach-
credit für die Subsidiaranstalren der Hochschule vertheilt sich

ans eine Reihe solcher Anstalten, für deren Bedürfnisse das

Budget nicht hinlänglich gesorgt hatte. Als Hanptansgabe er-
scheinen hier die .Kosten der von Ihnen beschlossenen Verlegung
des chemischen yaboralorinms. Auch für die Kniitonsschullehrer
mußte eine Erhöhung der Besoldungen vorgenommen werden.
Was den Beitrag an die Realschulen betrifft, so bezahlt bekannt-

tich der Staat die Hälfte der l'ehrerbesolduugcn. Wenn nun
neue Sekundärschulen entstehen, oder bei bereits bestehenden

Schulen die Besoldungen von der Schulbehörde erhöht werden,
so steigt damit auch der Beitrag des Staates. Tic Mehrans-
gäbe für die Primarlehrerbesoldnngen ist einerseits durch die

Kreirnng neuer Primärschulen und anderseits dadurch veranlaßt
worden, daß die Rhrer in höhere Altersklassen gelangten. Für
die Seminarien muß in Folge der Theuerung der Lebensrnittel
ein Nachkredit verlangt werden.

— Man liest in allen Zeitungen von Weihunchtsbänmen
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und Concerten, die über die letzte Festzeit zu Gunsten armer

Schulkinder veranstaltet worden sind. Es liegt gewiß ein schöner

und edler Sinn in solchen wohlthätigen Demonstrationen und

verdienen sie die lebhafteste Unterstützung aller Menschensreunde.

Dagegen liegt die Gefahr bei den Weihnachtsbünmcn sehr nahe,

daß das Ganze leicht zu einer Schaustellung, bei welcher die

Reichen auf Kosten der Armut sich breit machen, sich gcstal-

tet und daß dabei der goldene Spruch keine Beachtung mehr

findet: „Laß deine linke Hand nicht wissen, was die rechte thut!"
Gerade Lehrer und Lehrerinnen sollten in dieser Beziehung ans

der Hut sein und eine schöne sitte und Gelegenheit zum Wohl-
thun nicht zur Karrikatur sich verzerren lassen! Die ostensible

Art, im Glänze der Weihnachtskerzcn reichere Kinder Gaben

an ärmere spenden zu lassen, hat etwas ungemein Bemühendes

für die Armen, deren Situation an die „lustigen Musikanten"
von Brentano erinnert: „Sind wir nicht froh, daß Gott
erbarm!" Wäre es nicht besser und schöner, beim strahlen-
den WrihnachtSbanm jede Erinnerung au Reich und Arm sorg-

faltig bei Seite und die Freude rein und ungefärbt zur Geltung
kommen zu lassen, und könnte man nicht vorher oder nachher

die Gaben durch die Kinder in aller Stille in die Hütten der

Armut tragen lassen! — —
— Hr. Znchthauslchrer Dängcli, Kassier der bern.

Lehrerkasse, feierte jünsthin sein 50 jähriges Amtsjnbiläum, bet

welchem Aulaße er von den Direktionen der Erziehung und

Justiz in Anerkennung seiner treuen Dienste und ans Hoch-

achiung mit einer „goldenen Kette" beschenkt wurde. Herr Dängeli
gleicht nun dem Kanzler in GötheS „Sänger":

„Gib sie dem Kanzler, den du hast,

Und laß ihn noch die gold'ne Last
Zn andern Lasten tragen!"

— Sekundärschule Oberdießbach. sEinges.l In
Nr. 52 des Schnlblatles v. vor. Jahr hat ein Einsender für
gut befunden, die Aufmerksamkeit der bern. Lehrerschaft auf
die Verhältnisse der Sekundärschule in Oberdießbach hinzulenken.

Ob dadurch der Schule selbst ein Dienst geleistet worden ist,

mag dahin gestellt sein. Wir bedauern diese und andere Cm-
sendungcu in andern Blättern über den nämlichen Gegenstand,
weil wir überzeugt sind, daß sie einen neuen Beitrag dazu liefern,
unsere Sekundärschule bei Vielen in Mißkredit zu bringen,
während diese zu. ihrem Bestehen bei unsern engen Verhältustsen
und, der meist landwirthschasklichen Bevölkerung allseitiger Unter-
stüuuug bedarf. Ist es ja doch gerade der Mißstimmung, die

sich Vieler bemächtigt hat, zuzuschreiben, daß Dießbach seinen

Beitrag von MO Fr. zurückgezogen hat, und zählt auch die

Sänne zur Stunde nur 33 Kinder, von denen kaum mehr als
24 do.S Schulgeld entrichten. Gewiß ist, die beiden, in jenem
Artikel genannten Herren waren früher Gönner der Schule,
der eine in dem Maße, daß er mehr als einmal stellvertretend
in Krankheitsfällen der Lehrer Unterricht ertheilt hat. Gründer
waren sie nicht, da die Schule aus einer Privatschule des Hrn.
alt Regicrnngsrath Dähler in Oppligcn hervorgegangen. Die
Schule früher unter geistlicher und aristokratischer Censur
stehend zu erklären, davon hätten doch schon die Ramcn früherer
Lehrer wie Wittwer, Haari, Kaufmann abhalten sollen. Auch
darin ist der Einsender nicht gut berichtet, wenn er erklärt, im
Jahr 1808 habe sich die Freisiuuigkeit Bahn gebrochen und
eine Totalerucuerung der Schulkommission statt gefunden. Der
Sachvcrhalt ist, daß die meisten der alten Schnlkommissionsmit-
glieder damals freiwillig zurücktraten, weil ein Mitglied in die

Kommission gewählt worden war, mit dem sie eben nicht in
der nämlichen Kommission sitzen wollten, nnd das dann später
auch freiwillig seineu Austritt nahm. Im klebrigen verdient
denn doch bemerkt zu werden, daß die gegenwärtige freisinnige
Schulkommission letzthin den Beschluß gefaßt hat, es solle auch

fernerhin der Religionsunterricht in unserer Schule in biblisch-
christlichem Sinn ertheilt nnd die Schute als neutraler Boden
angesehen und heilig gehalten, auch von allen ehrverletzenden
Strafen abgestanden werden. Den Lehrern ist durch diese Be-
Müsse ein Fingerzeig gegeben worden über ihr Verhalten in
der Schule, wie auch der Bevölkerung unserer Gemeinden mit
denselben ein Fingerzeig gegeben wird, daß eS nicht im Willen
der Schulkommission liegt, die Schule in Verfolgung einer ein-
festigen Richtung zu Grunde gehen zn lassen, sondern daß sie
vielmehr die Schule als Stätte wahrer Bildung unserer Ge-
mciuden zu erhalten wünscht. Wenn schließlich der Artikel in
Nr. 52 darauf hinweist, daß in Oberdießbach Zeichen und
Wunder geschehen, so wollen wir das nicht bestreiken, ist's ja
doch da schon vorgekommen, daß gewisse Persönlichkeiten Plötzlich
Tage lang verschwunden, und dann wuudcrbarerweise wieder
zum Vorschein gekommen sind, ohne daß dem größern Publikum
je Aufschluß darüber gegeben worden wäre, wie es dabei zu-
und hergegangen ist.

Zürich. Schulsrüchte. Dem „Landb." theilt man aus
Zürich folgende heitere Evisode aus dem Schulleben mit: In
einer der umliegenden Sekundärschulen verbreitete sich der Unter-
richt über die Verfertigung und Nachbildung des gemünzten
Geldes. Flugs nehmen eine Anzahl Knaben den Schmelztigel
nebst Zinn und Blei zur Hand und fördern kunstgerecht Fünf-
frankenstücke zn trage. Diese gelangen in den Besitz der Polizei,
welche die weitere Ausbildung eines neuen Industriezweiges kaum
und um so weniger begünstigen wird, als die Fabrikate auch
nach Inhalt nnd Form zn wünschen übrig lassen. Die von
der Schule übermittelten Fertigkeiten in Mechanik, Physik, Chemie
können, wie mau sieht, mißbraucht werden. Trifft mm auch
um solchen Mißbrauchs willen ein gegründeter Borwurf die
Schule nicht, so müßte doch möglichste Vorsicht zur Pflicht und
der weise Rath Herder's beherzigt werden: „Lehre den Schüler,
o Freund, nicht jede der Knuste, die du kannst!"

Genf. Ueber das Schulwesen dieser Stadt macht eine
Korresp. der „Th. Ztg." folgende Mittheilungen:

Die Kleinkinderschule, weiche gauz der Stadt zufällt, nimmt
einen Ausgabcposten von. Fr. 17,0lX) ein, wovon 8 Lehrerinnen
zusammen Fr. 8tX>0 und 5 Unterlehrerinucn zusammen Fr.
3500 beziehen. In der Primärschule sind 12 Lehrer mit je
Fr. 1o>«!, 15 Unterlehrcr mit je Fr. 1205 und 20 tinter-
letirerinnen mit je Fr. 800 bedacht, au welche Besoldungen der
Staat übrigens die Halste bezahlt. Immerhin steigen die Aus-
gaben für die Primärschule auf Fr. 57,510 au. Die Wohunngs-
entschädigungen fallen nämlich nebst Heizung :c. ganz der Stadt
zur Last'

Die Industrieschule, wo der Staat ebenfalls die Halste
der Lehrerbesoldunge» trägt, belastet das Stadtbudget mit Fr.
8200. Die Crgänzuiiasschule für Mädchen svom 13. AlierS-
jähr ab > kostet unter den gleichen Bedingungen Fr. 3400. Die
Zeichnnngsschule, ganz von der Stadt nuterhalten, figurirt mit
Fr. 2i,200, die Spezialschule mit Fr. 0300 und endlich die
Uhrmacherschule mit respektabel,. Fr. 43,000. Dazu kommt
noch Verschiedenes nnd steigt der städtische Theil der Schulaus-
gaben aus Fr. 184,000 an.

Das ist aber noch nicht Alles, das Budget für 1875 wird
noch mit 101,000 Fr. belastet für die Bibliotheken, Museeen
nnd Sammlungen aller Art. Auch diese Summe dient Haupt-
sächlich erziehenden nnd bildenden Zwecken. So kommen wir
zn einem Total von Fr. 285,000.

Die Stadt Genf wird überdieß Fr. 300,000 für neue
Priinarschulhausbanten verausgaben. Gleichzeitig werden Studien
gemacht, um für die Uhrmacherschule ein passendes Gebäude zu
erstellen, welches jedenfalls mehr denn eine halbe Million in
Anspruch nehmen wird.

Verantwortliche Redaktion: R. Scheuner, Selundarlehrer in Thun. — Truck nnd Expedition: Heer à Schmidt, inneres Bollwerk 82 a, in Bern.


	

